Aushilfsvertrag für Organisten

Zwischen _________________________________(Kirchenkreis, Kirchengemeinde, Einrichtung – bitte eintragen), 
vertreten durch die/den vom Kirchenvorstand/Anstellungsträger Bevollmächtigte/n,
und
Herrn/Frau ___________________________________, (im folgenden Mitarbeiter/in genannt),

wohnhaft ____________________________________________________________________

geboren am ___________________ in _____________________,

_________Bekenntnisses, wird folgender Organisten-Aushilfsdienstvertrag geschlossen:

§ 1

Die/Der Mitarbeiter/in ist am _________________ als Organistenvertretung mit __________-Prüfung tätig (bitte angeben ob ohne Prüfung, mit D-Prüfung oder mind. C-Prüfung). Der Dienstumfang ergibt sich aus umseitiger Abrechnung.
§ 2

(1)	Für das Dienstverhältnis gelten das Mitarbeitergesetz vom 11. März 2000 ( Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 ( Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 65 ) und die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrecht vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S.70) in der jeweils geltenden Fassung.

(2)	Die/Der Mitarbeiter/in ist an das Recht der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers gebunden. 
Sie/Er ist in ihrem/seinem dienstlichen Handeln und in ihrer/seiner Lebensführung dem Auftrag des Herrn verpflichtet, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 

(3)	Die/Der Mitarbeiter/in ist auch bei politischer Betätigung ihrem/seinem Auftrag verpflichtet; sie/er ist ihren/seinem Dienst allen Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer/seiner politischen Einstellung schuldig. Sie/Er hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres/seines politischen Handelns ergeben. Die/Der Mitarbeiter/in darf eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie/er dadurch in Widerspruch zu ihrem/seinem Auftrag tritt oder wenn sie/er durch die Unterstützung in der Ausübung ihres/seines Dienstes wesentlich behindert wird.
							   § 3

Es ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen und können dienstrechtlich, arbeitsrechtlich, urheberrechtlich, strafrechtlich, disziplinarisch geahndet werden und Haftungstatbestände auslösen. 
§ 4
[bookmark: Text39]
Der geleistete Organistendienst wird auf der Rückseite ausgewiesen und vom Anstellungsträger zur Auszahlung angeordnet.


__________________						________________________
Ort, Datum							Ort, Datum

Der Anstellungsträger:						Die/Der Mitarbeiter/in:


_________________________					_________________________
( Unterschrift )							( Unterschrift )	
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	                    A U F W A N D S   -    Anordnung




	an das Kirchenamt Elbe-Weser für

	O R G A N I S T E N - V E R T R E T U N G 

	

	Ev.-luth. Kirchen - Gemeinde - Kreis - Verband
	 

	
	

	

	GKZ
	Kostenstelle
	Kostenträger
	BA
	Sachkonto 
	Debitor / Kreditor / Bank
	AA
	HJ

	
	
	
	
	NUMMER
	ART
	NUMMER
	
	

	

	
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	 

	Empfänger
	 

	Anschrift
	 

	Betrag
	
	€
	 
	 

	Zahlungsweg
	BIC
	 
	 

	
	IBAN
	 

	Buchungstext
	      Organistendienst am 

	Grund der Vertretung
	Datum
	Entschädigung*
	Handzeichen des Sach-
bearbeiters + Datum

	a) Hauptgottesdienst 
(Gründonnerstag, Christ-Vesper,
Silvesterandacht)
	 
	 
	 

	b) Kindergottesdienst
vor oder nach dem Hauptgottesdienst
	 
	 
	 

	c) Werktagsgottesdienst oder 
-andacht
	 
	 
	 

	d) Wochenschlussgottesdienst
(ca. 1 Std.)
	 
	 
	 

	e) Amtshandlungen
(Taufe, Trauung und Beerdigung)
von bis zu 45 Minuten
	 
	 
	 

	f) Amtshandlungen wie e)
im Anschluss an einen Hauptgottes-
dienst; mehr als 45 Minuten
	 
	 
	 

	g) Chorleiterdienst
Chorprobe (mind. 90 Minuten) oder
Chorleitung in einem Gottesdienst
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Summe
	 
	 

	
	
	
	

	Investitionsnummer
	Beleg-Nummer
	Buchungsdatum

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Festgestellt
	Sachlich richtig und zur Zahlung angeordnet

	(auf
	 
	€ )
	__________________________, den
	 

	 
	 

	
	

	Unterschrift Sachbearbeiter
	Unterschrift(en) Anordnungsbefugte(r)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*: Wird von der Personalabteilung eingetragen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Hinweis: Fahrtkosten sind separat mit einer Auszahlungsanordnung oder als Sammel-km-Abrechnung anzufordern (keine Personalkosten) 

	




